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B I L D U N G  U N D  A U S B I L D U N G  IN DER E WG

O bw ohl d ie  K u ltu rpo litik  bisher a ls  ein  föderalistisches Tabu d e r  L än der un d N ation a l
reg ierungen  angesehen worden is t, m acht sich im  B ereiche d e r  B erufsausb ildu ng u nd  
d er  B ildungsw ege überhaupt d ie  N o tw en d igkeit von  koord in ieren den  M aßnahm en im  Zuge  
d er  In tegra tion  im m er mehr gelten d . So verla n g t d ie  In tegra tion  eine restlose A usnützung  
a lle r  A rbe itsk rä fte  des gesamten EW G -Raum es, d . h. d ie  abso lu te  F reizü gigkeit. Eine 
absolu te F reizü g igkeit ist aber nu r zu  erreichen, w enn  d ie  W ege zu r B erufsausbildung  
un d zu r  B ildu n g  im  weiteren S inne im  gesam ten EW G-Bereich un ter gleichen B edingungen  
und zu  gleichen Z ielen zu beschreiten sin d . D ie fo lgenden  d re i A bhandlu ngen  führen in  
d ie  P rob lem atik  d ieser Fragen ein , indem  sie d ie  M öglichkeiten  e in er K oord in ieru n g  
u n ter B eibehaltun g des föderalistischen P rin zips untersuchen, d ie  U nterschiede in  den  
F orderungen nach Bildung und A u sbildung au fze igen  und m it den  im  EW G-Bereich  
m öglichen W egen d er B erufsausbildung vertrau t m achen.

„Kulturföderalismus" in der Bundesrepublik 
und die europäische Integration

Senator Heinridi^Landahl, Hamburg

I n der Bundesrepublik Deutsdiland ist der Ruf nadi 
einem Bundeskulturminister von Zeit zu Zeit popu

lär. Man m ödite in einer zentral gelenkten Kulturpo
litik  und einer zentralen Kulturverwaltung das A ll
heilm ittel für Sdimerzen und Sorgen in Erziehung, 
U nterridit, W issensdiaft und Kunst sehen. In unserem 
Zeitalter sdieint die Vorstellung einleuditend und 
faszinierend, daß die Sdialtung an e i n e m  Hebel 
rationeller und produktiver ist als eine umständlidie 
Bedienung vieler Hebel durdi viele Hände. Der all
gem eine Trend sdiein t diesen Stimmen Resonanz zu 
verleihen. Zwei W eltkriege, die Not der, Nadikriegs- 
zeit, die Bedrohung durdi den Kommunismus, die Be
dingungen der m odernen W irtsdiaft und Technik, der 
Zug zum W ohlfahrtsstaat und der umsichgreifende 
Egalitarismus haben im 20. Jahrhundert zu einem Pro
zeß geführt, der einer Zentralisierung und Unitarisie
rung auch in den Bundesstaaten die Wege ebnet.

KULTURPOLITIK IN FÖDERALISMUS UND ZENTRALISMUS

M erkwürdigerweise aber steht dagegen, daß das föde- 
ralistisd ie Prinzip in der Staatenbildung nach 1945 
überall vorherrsdit. Neben der Bundesrepublik bedie
nen sich z.B. ö sterre id i, Indien, Australien, Arabien, 
Jugoslawien, Burma, Lybien und Nigeria des födera- 
listisdien Prinzips. Das ist n id it verwunderlidi, da der 
moderne Föderalismus als Gegenbewegung gegen den 
Zentralismus seit der Französisdien Revolution erst 
im 19. Jahrhundert groß wurde und eine junge O rga
nisationsform und „W eltanschauung" begründete. Er
stes und stärkstes Beispiel sind die USA, die auch 
mit ihrem  Aufstieg zur W eltmacht sich die föderali
stische Ordnung besonders im kulturellen Bereich be

wußt bewahren. Aber auch das alte und traditions
trächtige Großbritannien wacht eifersüchtig über sei
nem Kulturföderalismus.

Die deutliche V erstärkung beider Tendenzen ist offen
sichtlich nur dann kein paradoxer Widerspruch, wenn 
man annimmt; daß dem einen Staat diese und dem 
anderen jene Organisationsform besser bekommt. Ja, 
man wird noch w eiter differenzieren müssen. Je  nach 
den historischen, geographischen, wirtschaftlichen, so
zialen und politischen Bedingungen verlangen die ver
schiedenen Bereiche auch verschiedene oder kombi
nierte Ordnungsformen.

Uns hier beschäftigt der kulturelle Sektor, und da wäre 
es wohl zu einfach, wenn man etwa das hohe Ansehen 
der französischen Philosophie und Literatur oder über
haupt die französische Zivilisation auf den strikten 
Zentralismus in Frankreich zurückführen wollte. Sicher, 
der Glanz der M etropole Paris ist nicht ohne den histo
risch gewordenen Zentralismus zu verstehen, aber auch 
ohne ihn nicht undenkbar. In den gerade kulturpoli
tisch extrem föderalistisch organisierten USA bildet 
New York einen wirkungsvollen M ittelpunkt am erika
nischer Kultur, und auch Berlin war eine geistige Zen
trale, die für das uneinheitliche Deutschland ähnliche 
Bedeutung besaß und trotz der politischen Anomalie 
noch heute besitzt, wie Paris für Frankreich. Bezeich
nenderweise denkt man häufig an Paris, wenn man 
Frankreich meint; das zeigt sehr deutlich das Dilemma 
im Zentralismus, wie näm lidi die Peripherie wirklich 
an der M itte teilhaben kann. Umgekehrt hat der Föde
ralismus dauernd mit der Schwierigkeit zu kämpfen, 
von der Peripherie her eine verbindliche M itte zu
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finden. Die Schweiz ist mit diesem Problem w eitge
hend fertig geworden. Sie weist einen hohen Stand an 
Bildung auf, ist für die moderne Kunst von Bedeutung, 
wie die Namen Frisch und Dürrenm att beweisen, und 
besitzt mit Luzern, Zürich, Basel und Bern Theater-, 
Universitäts- und Kunststädte, die M ittelpunkte bil
den, richtungweisend sind und einen weltweiten Ruf 
haben. Beide Nationen, die Franzosen und die Schwei
zer, wurzeln in einer eigenständigen und besonderen 
Kulturtradition und leisten beide trotz gegensätzlicher 
Organisationsformen Großartiges.

W enn man in der Bundesrepublik gelegentlich die 
Meinung hört, daß die föderative S truktur des Grund
gesetzes von dem Einfluß der Besatzungsmächte her
stamme, dann übersieht man, daß es sich hier um den 
Durchbruch alter deutscher Traditionen handelt. Mit 
Ausnahme des verderblichen Zwischenspiels der natio- 
nalsozialistisdien Herrschaft ist das dieutsche Gebiet 
immer partikularistisch und seit dem 19. Jahrhundert 
föderalistisch organisiert gewesen. Der Ruf nach einer 
Zentrale wird meistens mit einem Seitenblick auf die 
Stadt Bonn gewürzt. Das ist typisch, da die Mehrzahl 
der Deutschen, die lau tsta rk  eine einheitliche Kultur
politik „von oben“ verlangen, im Grunde etwas ande
res, nämlich einen geistigen M ittelpunkt meinen, den 
sie in Erinnerung an Berlin zu Recht vermissen. Nun, 
Berlin (und früher Weimar) war richtungweisende 
Mitte in Kultur und Kulturpolitik, obwohl Deutschland 
eine föderalistische Ordnung besaß. Zur W iederher
stellung einer solchen M itte bedarf es nicht einer zen
tralen V erwaltung oder einer besonderen Kulturpolitik, 
dazu bedarf es nicht weniger als der W iedervereinigung.

W enn die V äter dies Grundgesetzes die Kulturverwal
tungshoheit der Länder gesichert haben, dann also um 
der deutschen Kulturtradition willen, und zum ande
ren wegen der bitteren Erfahrungen der NS-Zeit. Aller
dings läßt sich die kulturelle Eigenständigkeit der 
Länder nicht mit der stammesgeschichtlichen Eigenart 
begründen, da einige Länder nach 1945 in völlig un
historischen Grenzen neu entstanden sind. Feststellen 
läßt sidi nur, daß der Föderalismus auf kultureller 
Ebene unserer deutschen Tradition entstammt und sidi 
bew ährt hat, so wie der Zentralismus bei den Fran
zosen. Von dieser Basis her gesehen, spridit alles für 
den Kulturföderalismus in der Bundesrepublik: Alle 
Kultur baut auf der Vielfalt auf, indem versdiiedene 
Kräfte zum Ganzen beitragen. Eine föderalistische Örd- 
nung garantiert diese Vielfalt, ermöglicht die Freiheit 
der Entfaltung, fördert Eigeninitiative und V erantwor
tung, kann sdiließlidi den lokalen V ersdiiedenheiten 
besser gerecht werden und hat den Vorteil der größe
ren Nähe sowohl räumlich als auch mensdilidi. Das 
geringere Maß an Einheitlichkeit, die nur allzu leicht 
zur Uniformität entartet, läßt sich durch Koordination 
ausgleichen. Der geringeren Sdinelligkeit in der Be- 
sdilußfassung und Durchführung steht ein gründliche
res Durchdenken der Situation und eine größere Offen
heit und Anpassungsfähigkeit der immer unübersidit- 
lidier und rascher werdenden Entwicklung gegenüber.

FUNKTION UND FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER KULTURPOLITIK

W enn nun gefragt ist, wie man im Rahmen einer sol
chen föderativen Ordnung eine gemeinsame, den 
Zwecken der Integration entsprechende Kulturpolitik 
betreiben kann, dann steht zunächst die Funktion und 
die Funktionsfähigkeit der Kulturpolitik in der Bun
desrepublik zur Debatte, danach die Frage, ob und 
wie diese Kulturpolitik unter den obwaltenden Ver- ' 
hältnissen den Zwecken der europäischen Integration 
dienen kann, und schließlich das noch spekulative 
Problem, wie in einem integrierten Raum, der staats- 
rechtlidi so oder so eine föderalistische Struktur auf
weisen wird, eine gemeinsame Kulturpolitik möglidi 
ist. Dieser dritte Komplex läßt sich kaum sinnvoll 
erörtern, solange sich die Institutionen noch nidit klar 
abzeichnen, an die sich eine zukünftige Kulturpolitik 
zu halten hätte. Vielleicht aber gibt die Behandlung 
der beiden ersten Fragen einen Hinweis auf das Grund
sätzliche solcher Politik, da es sich um das gleiche 
Problem handelt, wenn auch auf verschiedenen Ebenen.

In der Bundesrepublik besitzen die Länder die Kul
turverwaltungshoheit. Das ist neuerlich und mit Nadi- 
druck durch das Bundesverfassungsgeridit im Fern- 
seh-Urteil festgestellt worden:

„Soweit kulturelle Angelegenheiten überhaupt staatlich 
verwaltet und geregelt werden können, fallen sie . . .  in 
den Bereidi der Länder, soweit nidit besondere Bestim
mungen des Grundgesetzes Begrenzungen oder Ausnah
men zugunsten des Bundes vorsehen. Diese Grundent- 
sdieidung der Verfassung, die nicht zuletzt eine ¡Entschei
dung zugunsten des föderalistisdien Staatsaufbaues . . . 
ist, verbietet es gerade im Bereidi kultureller Angelegen
heiten, ohne eine hinreidiend deutlidie grundgesetzliche 
Ausnahmeregelung anzunehmen, der Bund sei zuständig."

In das Ressort der Kultusminister fallen daher das 
Erziehungs- und Bildungswesen, die Pflege von Kunst 
und Wissenschaft, Rundfunk und Fernsehen, das Bib
liothekswesen, das V erhältnis des Staates zu den Reli
gionsgemeinschaften, Heimat- und Denkmalpflege, 
Presse, Film sowie Sport- und Jugendpflege. Dem 
Bund steht die konkurrierende Gesetzgebung für die 
Förderung der w issensdiaftlidien Forschung und den 
Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ins 
Ausland zu. W eiterhin kann er durch Subventionen 
innerhalb seiner Kompetenzen — undi bisher faktisch 
auch außerhalb — u. a. über die Kulturabteilungen 
des A uswärtigen Amtes und des Bundesinnenministe
riums, über das Bundesministerium für gesamtdeut
sche Fragen oder auch über das Bundeskanzleramt 
Einfluß ausüben. Läßt man bei dieser Kompetenzver
teilung einmal die überaus wichtige Frage der Finan
zierung außer adit, so steht der Kern aller föderali
stischen Funktionsfähigkeit zur Diskussion: ob die 
Länder auf Grund der durdi das Grundgesetz gegebe
nen Lage imstande sind, die ihnen zufallenden Auf
gaben organisatorisch in einem für das Ganze erfolg
reichen Sinne zu lö se n ’).

Das eigentliche Feld der Bewährung für den Föderalis
mus ist dabei die Kulturpolitik. Ohne eine Definition

Wilhelm G r e w e : „Antinomien des Föderalismus", 1948, S. 29.
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geben zu wollen, soll doch kurz bemerkt werden, was 
im folgenden darunter zu verstehen ist. Kulturpolitik 
„madit" w eder Kultur, nodi ersdiöpft sie sidi in Kul
tur V e r w a l t u n g ,  sie hat vielmehr die Vorausset
zungen zu schaffen, damit sidi Bildung, Wissenschaft 
und K unst so frei wie möglich entfalten können. Ga
ran tieren  und finanzieren kann das heutzutage nur 
noch der Staat. Es ist eine planende und pflegerisdie 
Tätigkeit, die Ziele stedcen und den Bedarf an M itteln 
langfristig kalkulieren und beides politisch durchset
zen muß.

In diesem Felde der Bewährung ist den Ländern die 
Lösung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der sogenann
ten  allgem einen Kulturpflege am leiditesten gefallen, 
weil es hier kaum der lenkenden, sondern mehr der 
gebenden Hand bedarf. Im Bereidi der Religion und 
der Religionsgemeinschaften, der nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsge'ridits ebenfalls zur Kompetenz 
der Länder gehört, kann das gleiche gelten, wenii audi 
z. B. bei der Klassifizierung von Religionsgemeinsdiaf- 
ten  vereinzelt noch Rechtsungleichheit bestehen mag.

KULTUSMINISTERKONFERENZ

Schwieriger gestaltet sidi für die Länder die Bewälti
gung der Probleme auf den Gebieten Erziehung und 
U nterridit sowie W issensdiaft und Hodisdiulpolitik. 
Der zweite Bildungsweg, die Organisation und Reform 
der Höheren Schule, A nerkennung/von Zeugnissen, 
das Ingenieurschulwesen, Hochsdiulreform, W issen- 
sdiaftspflege und Forsdiungsvorhaben sind Angele
genheiten, die koordinierte und gezielte gemeinsame 
M aßnahmen der Länder unerläßlich madien. H ier wird 
wiederum deutlich, daß Kulturpolitik keine isolierte 
Sache ist, sondern eng mit der W irtsdiafts-, Sozial-, 
Außen-, Innen- und W ehrpolitik zusammenhängt. Sdiü- 
lei;  ̂und Studenten sind nidit nur Bildungsbeflissene, 
sondern audi Sozialfiguren. Die W issensdiaft ist n id it 
nur zweckfreie Forsdiung, sondern audi widitig für 
W irtschaft, Technik und W ehrtechnik. Soziale, wirt- 
schaftlidie und tedinisdie Fragen können aber nicht 
in einem Land und von einem Land entschieden w er
den, da sie das Ganze betreffen. Dieser Trend zur 
Unitarisierung und zum dezentralisierten Einheitsstaat 
ist also auch für den kulturellen Bereidi sadilicii be
dingt und nicht etwa durch das Zwedcinteresse der 
„Kultur“ am höchsten Etat. Diese Tendenz läßt sich 
nicht ignorieren, ihr muß daher auch im föderalisti- 
sdien Staat institutioneil entsprochen werden. Die 
Ständige Konferenz der Kultusminister stellt eine 
solche Institution dar; ihrer Arbeit sind keine Grenzen 
gezogen, da das Grundgesetz der Selbstkoordination 
der Länder unbesdiränkten Spielraum gelassen hat.

Die Kultusm inisterkonferenz ist auf die Einstimmig-- 
keit ihrer Besdilußfassung angewiesen und auf die 
Zustimmung der' Landesregierungen oder Länderpar
lamente, um die Beschlüsse reditskräftig werden zu 
lassen. In ihren drei Ausschüssen (Sdiulausschuß, Hodi-
2) Hellmut B e c k e r  ; .Kulturpolitik und Sdiule“, Stuttgart 1956.

schulaüssdiuß und Kunstausschuß) w ird die fadilidie 
A rbeit geleistet, während im Plenum der Konferenz 
über diie vorgelegten Resultate zu entscheiden ist. Das 
Sekretariat bildet eine A rt Verwaltungsapparat, der 
außerdem für die dauernde Zusammenarbeit der Kul
tusm inisterien sorgt, so daß sich diese jederzeit auch 
außerhalb der Plenarsitzungen abstimmen können; 
das Sekretariat hält gleichfalls die Verbindung zum 
Bund und anderen beteiligten nationalen oder inter
nationalen Organisationen. Der G eneralsekretär be
m erkte 1959 zu Recht: „Die Schwädie der Konferenz 
liegt nidit in der Notwendigkeit, zur Einstimmigkeit 
in der Beschlußfassung zu gelangen, auch n id it in der 
N iditdurdisetzbarkeit dieser Beschlüsse auf dem 
Zwangswege, sondern eher in der mangelnden Funk
tionsfähigkeit dieses Organismus, in der Überlastung 
der Kultusverwaltungeri angesichts der so außeror
dentlich gestiegenen Aniforderungen und in der unge
nügenden t e c h n i s c h e n  A usstattung der gemein
samen Organe." *) Vieles hat sich in den letzten zwei 
Jahren  zum Besseren entwidcelt.

Diese Institution hat mehr geleistet, als der Öffent
lichkeit bewußt geworden ist. )̂ A llein auf dem Gebiet 
des Schulwesens sind H underte von V ereinbarungen 
getroffen worden, darunter sehr frühzeitig über die 
politische Bildung in den Schulen. Das Düsseldorfer 
Abkommen vom 17.2. 1955 regelt die Einheitlichkeit 
in der Sdiulorganisation. Die Rahmenvereinbarung/ 
zur Ordnung des U nterridits auf der Oberstufe vom 
29. 9.1960 beginnt mit der lange geforderten und ge
planten Reform der Höheren Schulen und sichert die 
Einheitlidikeit. Eine grundsätzliche Regelung des Inge- 
nieursdiulwesens in der Bundesrepublik steht bevor. 
Der Abbau des Schiditunterrichts und des Schulraum- 
mangels, der N eubau von Sdiulen und die Lehrerbe
soldung haben in A nbetradit der Kürze der Zeit und 
der jahrelangen Knappheit der M ittel beachtliche Fort- 
sdiritte gemacht, so daß man durchaus nicht immer 
verächtlich vom W irtschaftswunder zu sprechen 
braucht, wie es bereits zur Gewohnheit geworden ist. 
Hier haben die Länder audi Erstaunliches geleistet. 
Die Länder haben ferner als gemeinsame Einrichtun
gen eine Zentralstelle für das ausländische Bildungs
wesen, den Pädagogischen Austauschdienst, den Doku- 
mentations- und Auskunftsdienst und die Hauptstelle 
fiir das Erziehungs- und Schulwesen gesdiaffen. Der 
1953 ins Leben gerufene „Deutsche Ausschuß für das 
Erziehungs- und Bildungswesen", finanziert durch Bund 
und Länder, steht als unabhängiges und sadiverstän- 
diges Gremium für die Beratung gemeinsamer und 
weitgesteckter Ziele zur Verfügung.

Audi finanziell sind die Länder in der Lage, ihre Auf
gaben auf dem Gebiet der Erziehung und des Unter
rid its zu erfüllen. Ein volles Drittel ihrer Haushalte 
wird für diese kulturellen Zwecke aufgewendet. Aller-

Kurt F r e y :  „Gefahren und Möglidikeiten des Föderalismus 
für die Kulturpolitik", Die Neue Gesellsdiaft 1959, 1, S. 17 ff.,. S. 24.

.Kulturpolitik der Länder 1950“. Ein Beridit, hrsg. von der Stän
digen Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik 
Deutsdiland,
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dings schätzt man, daß für die endgültige Beseitigung 
der Sdiulraumnot weitere 2,3 Mrd., für das 9. Schul
jah r 1,0 Mrd., für die Senkung der Klassenfrequenzen
1,3 Mrd. und für den Turnhallenbau 1,5 Mrd., also ins
gesamt 6,1 Mrd. DM benötigt werden. Dazu kommen 
300 Mill. DM jährlidi, um den akuten Lehrermangel 
zu beseitigen. Für diese Aufgaben der Zukunft wird 
verm utlidi der horizontale Finanzausgleidi n id it aus- 
reidien, der vertikale muß- hinzukommen, wenn die 
Länder n id it anderweitig entlastet werden.

Im Bereidi der W issensdiaft und Hodisdiulpolitik lie
gen die Dinge anders, weil der Bund (GG 74, 13), so
w eit ein  Bedürfnis nadi bundesgesetzlidier Regelung 
besteht, an der „Förderung der w issensdiaftlidien 
Forsdiung" beteiligt ist. Die Bundesanstalten für ver
sdiiedene Forsdiungszweige, die im Dienste der zen
tralen  Verwaltung stehen, bedürfen keiner „verfas- 
sungsreditlidien Legitimation", audi die Biologisdie 
Bundesanstalt und die 14 Institute des Ernährungs
ressorts sind mit der Verfassung in Einklang zu brin
gen. ®) Von 1949 bis 1959 haben die Länder auf diesem 
Gebiet 1,5 Mrd. DM an Baumitteln bereitgestellt. Bis 
1960 sind 952 neue Lehrstühle gesdiaffen worden, das 
sind 43 “/o des Bestandes von 1949, außerdem 6000 
Assistentenstellen, das sind 185 “/o des Bestandes von 
1949. Der Ausbau der Hodisdiulen, die Studienförde
rung, die Sidierstellung deutsdier W issensdiaftler im 
Ausland, die Hodisdm llehrerbesoldung, die Einridi
tung von Vorstudienkollegs f ü r . ausländisdie Studie
rende, Anerkennung der Zeugnisse und Grade sind 
Angelegenheiten, die von den Ländern geregelt w ur
den ohne Rüdisidit auf die Ländergrenzen, nadi über
geordneten Gesiditspunkten.

Eine besondere Leistung der Länder ist die Finanzie
rung der überregionalen Forsdiungseinriditungen und 
Forsdiungsvorhaben. Hierzu haben sidi die Länder 
bereits 1947 zusammengefunden und im März 1949, 
also nodi vor der Konstituierung der Bundesrepublik, 
das Königsteiner Staatsabkommen gesdilossen, um 
Planung und Finanzierung im Interesse des Ganzen 
gemeinsam zu unternehmen. Dieses Staatsabkommen 
ist 1954 und 1959 jeweils um fünf Jahre verlängert 
worden. Der Bund ist beteiligt an der Finanzierung 
der Max-Plandc-Gesellsdiaft, der D eutsdien Foi- 
sdiungSgemeinsdiaft, des Deutsdien Akadem isdien 
Austausdidienstes und der Studienstiftung des deut
sdien Volkes; bei der Studienförderung nadi dem 
Honnefer Modell trägt er zwei Drittel der Gesamt
summe.

Diese Finanzierung ist ein gutes Beispiel für die Un- 
sinnigkeit des m aterialistisdien Aberglaubens, daß 
finanzielle Abhängigkeit jederzeit audi geistige Ab
hängigkeit und Unfreiheit bedeuten muß. Die Finanz- 

. kraft der Länder reid it gegenwärtig n id it aus, um alle 
notwendigen V orhaben für die Förderung der W issen
sdiaft durdizuführen, daher ist es nur zu begrüßen, 
daß der Bund hier mitwirkt.
®) Arnold K ö t t g e n  : .Die Kulturpflege und der Bund", Staats
und Verwaltungswlssensdiaftlldie Beiträge 1957. S. 193 f.

Am 5.9.1957 ist der W issensdiaftsrat gesdiaffen wor
den. Er hat die Aufgabe, einen Gesamtplan für die 
Förderung der W issensdiaft zu erarbeiten, Bundes-und 
Länderpläne zu koordinieren und Sdiwerpunkte und 
Dringlidikeitsstufen zu bestimmen. Bund und Länder 
haben zugesagt, seinen Empfehlungen zu folgen. Von 
1961 bis 1965 sind pro Jah r je  200 Mill. DM von Bund 
und Ländern gefordert worden, um die Pläne des 
W issensdiaftsrates zu realisieren. Diese Institution 
ist ausbaufähig. Ein verständnisvolles, vertraglidi klar 
geregeltes Zusammenwirken von Bund und Ländern 
taste t den Föderalismus n id it an.

Rüdcblidcend läßt sidi feststellen, daß die Kulturpoli
tik  in der Bundesrepublik imstande ist, die anfallen
den Aufgaben zu bewältigen. Die Frage nadi dem Wie 
einer soldien Politik in einer föderalistisdien Ordnung, 
die von den Gliedern ausgeht, aber der Sadie und 
dem Ganzen zu dienen hat, beantw ortet sidi grund- 
sätzlidi so, daß die Glieder dort, wo es möglidi ist, 
aus eigener Kraft nadi dem Subsidiaritätsprinzip ver
fahren und dort, wo es nötig ist, nadi dem Solidari
tätsprinzip mit dem Bund gemeinsam die Last und die 
V erantwortung tragen.

KULTURPOLITIK IN DER INTEGRATION

W enn die Kulturpolitik in der föderalistisdien Bun
desrepublik imstande ist, für die Sadie und das ge
meinsame Ganze erfolgreidi zu arbeiten, dann kann 
sie audi den Zwedcen der europäisdien Integration 
entsprediend operieren. Allerdings empfangen dann 
die Pläne ihre Bestimmung n id it mehr allein aus den 
nationalen Bedingungen und W ünsdien, sondern von 
einem erw eiterten und übergeordneten Gesiditspunkt. 
Abgesehen davon, daß es jeder Integration förderlidi 
ist, wenn die zu integrierenden Teile ihr eigenes Feld 
gut bestellt haben, wird die Kulturpolitik im Interesse 
der Integration dadurdi unterstützt, daß die Ziele des 
nationalen Bereidies und die Ziele der Integration 
kulturpolitisdi kaum divergieren, sondern allen Glie
dern gemeinsam sind.

Das zeigt sidi deutlid i bei einem Vergleidi. Vordring- 
lidi ist — in der Bundesrepublik w ie in den anderen 
Staaten des EWG-Raumes — die endgültige Beseiti
gung der überall bestehenden Sdiulraumnot und des 
Lehrermangels, die Senkung der Klassenfrequenzen, 
die V erlängerung der Sdiulzeit, Ausbau und  Sidierung 
des zweiten Bildungswegesj Erweiterung und Neuer- 
riditung von Hodisdiulen, Sdiaffung neuer Lehrstühle 
und einer m ittleren Sdiidit von Dozenten und Tuto- 
ren sowie der Ausbau der Nadiwudisförderung. Die 
Gemeinsamkeiten gehen aber nodi w eit über soldie 
direkten Maßnahmen hinaus, übera ll versudit man, 
mehr als bisher die Begabten zu erfassen, die Sdiul- 
systeme den gesellsdiaftlidien und ökonomisdien Ver
änderungen entsprediend zu reformieren, ein neues 
V erhältnis zw isdien Allgemein- und Berufsbildung zu 
finden und trotz aller Sdiw ierigkeiten die Zahl der 
Studierenden und damit die Kapazität der Hodisdiu-
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len 2SU erw eitern. Ein typisdies Beispiel für die gemein
sam en A nliegen ist die Ingenieurausbildung. In der 
UdSSR kommen auf eine Million Einwohner 400, in 
den USA 200, im EWG-Raum aber nur 70 Ingenieure 
auf eine Million Einwohner. Darin wird von  allen 
V erantwortlichen eine Gefahr gesehen, die möglichst 
schnell ausgeräum t w erden muß. Einigkeit besteht 
auch weitgehend in der Schätzung der aufwendbaren 
M ittel, so denkt man z. B. an etwa 2 “/o des Brutto
sozialproduktes für W issenschaft und Forschung.

In der Zweiten Konferenz der europäisdien Kultus
m inister, die M itte April dieses Jahres in Hamburg 
stattfand, kam diese Gemeinsamkeit in den bestehenden 
Sorgen und Aufgaben der Kulturpolitik klar zum Aus
druck. Die Fortsetzung der erfolgreich begonnenen 
A rbeit in w eiteren Konferenzen und mit geeigneten 
M aßnahm en w urde einmütig besdilossen. Neben der 
Gleichgerichtetheit in der Zielsetzung bestehen selbst
verständlich ganz konkrete Probleme, die gelöst wer
den müssen, wenn wirklich in tegriert werden soll. Im 
Bereich der Schulen z. B. die Einführung einer obliga
torischen Fremdsprache, die Erarbeitung eines „ent- 
nationalisierten“ Geschichtsbildes und die Notwendig
keit, eine gewisse Äquivalenz zwischen den Schullei- 
stungen und Schulzeugnissen in den verschiedenen 
S taaten  herzustellen. Im Gebiet der Wissensdiaften 
steht die Gründung eines gemeinsamen Instituts für 
Europa-Studien in Florenz zur Debatte. Außerdem 
haben eine Reihe von Konventionen, im Rahmen des 
Europarats abgeschlossen, bei der Anerkennung der 
Reifezeugnisse, der Studiumsdauer und der akademi
schen Grade und Hochschulzeugnisse Fortschritte in 
Richtung auf eine Vereinheitlichung gebracht. Schwie
rigkeiten bereiten  die Fragen der Äquivalenz, die aber 
geringer werden, wenn man an Abspradien nur zwi
schen den EWG-Staaten denkt, da hier die nationalen 
Unterschiede, nicht so groß sind wie bei der Vielzahl 
der Staaten, die zum Europarat gehören.

F ür alle diese Vorhaben bedarf es der Absprache zwi
schen den Staaten und für einige Objekte der Ein
schaltung in ternationaler Organe — Europarat, WEU 
und Nato — und im engeren EWG-Raum der Verbin
dung zu den Ausschüssen der Wirtschaftsgemeinschaft, 
M ontanunion und Euratom. Die Ständige Konferenz 
der Kultusm inister hält im Einvernehmen mit dem 
A usw ärtigen Amt Kontakt zu allen diesen Organisa
tionen, so daß eine Gewähr dafür geboten ist, daß in 
der Bundesrepublik eine den Zwecken der Integration 
entsprechende Kulturpolitik getrieben werden kann 

. und  bereits getrieben wird.

ST A A T SR E C H T L IC H E  O R G A N IS A T IO N

Um derartige Ziele und Zwecke zu verwirklichen, 
sind völkerrechtliche Abmachungen erforderlich. Die 
Bundesrepublik sieht sich hier vor gewissen organisa
torischen Schwierigkeiten, weil der Abschluß von V er
trägen mit dem A usland Angelegenheit des Bundes 
ist, w ährend in der Kulturpolitik Inhalt und Ausfüh

rung solcher V erträge in  die Kompetenz der Länder 
fallen. W ie diese Schwierigkeiten zu überwinden sind, 
zeigen drei Wege.

Einmal hat der Bund infolge der Lindauer Absprache 
vom 14.11.1957 nach Ziffer 3 die Möglichkeit, V er
träge abzuschließen, selbst wenn die V erw altungs
oder Gesetzgebungskompetenz der Länder berührt 
wird, allerdings nur dann, wenn die Länderregierun- 
gen oder Länderparlamente dem V ertragsw erk zuge
stimmt haben, bevor es völkerrechtlich in Kraft tritt. 
Dabei verm ittelt die Ständige Vertragskommission der 
Länder unter Einschaltung der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister zwischen Bund und Ländern; auf 
diese W eise sind bereits viele bilaterale und multi
laterale Kulturabkommen mit dem Ausland abgeschlos
sen worden. W eiter ist es möglich, eine Bundesstaats
klausel in den betreffenden V ertrag aufzunehmen, die 
je  nach Fall die Zuständigkeit des Bundesstaates oder 
seiner Glieder feststellt und bestimmt, daß in dem 
Maße, w ie die Bedingimgen des Abkommens sich 
nicht auf die Kompetenz des Bundes beziehen, sie den 
veränderten V erhältnissen entsprechend angewandt 
werden. Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, bei 
einem kulturpolitischen Vertrag, der der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, in das Zustimmungsgesetz 
eine ähnliche Klausel oder genau fixierte Vorbehalte 
aufzunehmen. Je  nach Lage kann man zwischen diesen 
Verfahren wählen, die als notwendig erkannten Ziele 
aut diese W eise völkerrechtlich und staatsrechtlich 
verbindlich machen und so im Dienste der Integration 
handeln.

Das bisher Gesagte gibt einen Hinweis, wie in einem 
integrierten Europa-Raum Kulturpolitik zu betreiben 
wäre. Ein solcher Raum kann politisch nur föderali
stisch geordnet sein, weist also auf höherer Ebene 
ähnliche Strukturmerkmale wie die Bundesrepublik 
auf.®) Neu und anders ist allein das Problem, wie der 
nationalstaatliche Föderalismus in den europastaatli- 
chen integriert werden soll. Praktisch also die Frage 
nach einer Organisation, die föderalistische Bundes
staaten und zentralistische Einheitsstaaten als gleich
berechtigte Glieder umfaßt. In der Kulturpolitik — 
und nur hier ist das Problem wirklich gegenständlich — 
w irkt sich das so aus, daß die 11 Kultusminister 
der Bundesrepublik je  einem Kultusminister der ande
ren 5 N ationalstaaten gegenüberstehen. Damit wird 
für die Bundesrepublik die auch sonst diskutierte 
Frage der nationalen Repräsentanz im Bereich der 
Kultur akut. Die Ständige Konferenz der Kultusmini
ster ist das eigentliche Organ einer solchen V ertre
tung, der jeweilige Präsident ihr Repräsentant. Das 
hat sich in der Hamburger Konferenz der europäischen 
Kultusminister als durchaus praktikabel bewährt.

Eine föderalistische. O rganisation der 6 oder hoffent
lich mit Großbritannien bald 7 Staaten w ürde eine 
gewisse Verschiebung der Hoheitsrechte auch auf dem
•) Vgl. R. R. B o w i e : .Problem einer Europäisdien Staaten- 
gemeinsdiaft", Frankfurt 1954i ferner Rudolf L. B l n d s c h e d l e r ;  
.Reditsfragen der europäisdien Einigung", Basel 1954.
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kulturellen Sektor zugunsten des größeren Ganzen 
bringen, Innerhalb dieses Rahmens aber ließe sidi 
dann mit einem M inisterrat für Kultur analog der 
Ständigen Kultusministerkonferenz in der Bundesre
publik die, nötige Planungs- und Koordinierungsarbeit 
leisten. Für Fragen der W issensdiaft und der For
sdiung könnte ein Europäisdier W issensdiaftsrat ähn- 
lidie Aufgaben wie der W issensdiaftsrat in der Bun
desrepublik erhalten. Mit Hilfe dieser beiden Instru
mente wäre eine integrierte Kulturpolitik durdiführbar.

An diesen und ähnlidien Problemen sowie an der 
Verwirklidiung bereits jetzt möglidier Koordinierung 
arbeitet die Unterkommission für kulturelle Zusam
menarbeit der Studienkommission der EWG-Staaten. 
Man zielt etwa in die angegebene Riditung, denkt an 
eine Konferenz der Kultusminister, später an einen 
M inisterrat mit einem Aussdiuß von Regierungsver
tretern  und an einen Europäisdien W issensdiaftsrat. 
Es ist im Rahmen der EWG sehr viel einfadier, eine 
gemeinsame Basis für eine Kulturpolitik zu finden als 
etwa innerhalb der M itglieder des Europarates, dodi 
sollte von Anfang an W ert auf die Zusammenarbeit 
mit dem Europarat gelegt und vor allem Großbritan
nien Gelegenheit gegeben werden, sidi kulturpolitisdi 
mit den EWG-Staaten abzustimmen.

POLITIK ALS TRÄGER DER GESELLSCHAFTLICHEN 
GESAMTORDNUNG

Betraditungen über das W ie einer zukünftigen euro
päisdien Kulturpolitik bleiben im augenblidilidien 
Stadium notwendig provisorisdi, w iditiger sdieint es 
zu sein, daß die KulturpoHtik in ' den europäisdien 
Staaten der freien W elt von einem Bewußtsein ge

tragen wird, das der Lage und der Zeit entspridit. Es 
geht nidit an, wie es besonders in Deutsdiland nodi 
üblidi ist, Kultur und Politik rigoros zu trennen, als 
ob Politik nur Organisation der M adit und nidit viel
mehr Ordnung des Gesamtlebens durdi die Madit ist. 
Kultur und Bildung sind n id it mehr Angelegenheiten, 
die sidi jenseits der Politik durdi Erfahrung, überlie
ferte W erte und V erhaltensw eisen oder Traditionen 
von selbst regeln, wie das in der vorindustriellen 
Gesellsdiaft v ielleidit nodi möglidi war. „Im Zeitalter 
der Automation erfolgt nidits mehr aütomatisdi (aus 
Tradition oder Erfahrung). Es muß alles gewußt und 
gewollt weiden." (H. Groß).

Im W ettlauf zwisdien Ost und W est stellt die Bildung 
den entsdieidenden Produktivfaktor dar, der bewußt 
eingesetzt und politisdi verw endet werden muß. Ver- 
w issensdiaftlidiung und Rationalisierung sind Aus- 
drudc der Abhängigkeit des W irkungsgrades der Tedi
nik, der Produktivität der W irtsdiaft und der Stabili
tä t und Lebenskraft der Gesellsdiaft von dem allge
meinen Bildungsniveau. Diese Bildung ist das kostbar
ste Exportgut des W estens, daher ist die Entfaltung 
der mensdilidien Geisteskräfte die conditio sine qua 
non für die Erhaltung und den Fortbestand unserer 
Existenz. W ir müssen heraus aus unseren alten Ge- 
sdiiditsvorstellungen, um zu einem zeitgerediten 
W eltbild und zu einem Standort in dieser Zeit und in 
dieser W elt zu gelangen, von dem aus Kulturpolitik 
„Bildung als Lebenshilfe" fruditbar planen und ver
wirklichen kann. Es kommt darauf an, die Wandlun
gen in der W elt bewußt zu madien, sie zu bejahen 
und in diesem Geist die tedinisdien und organisato- 
risdien Schwierigkeiten des W ie einer gemeinsamen, 
europäisdien Kulturpolitik zu meistern.
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